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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Statistik zu Straßenver-
kehrsunfällen mit Personenschaden (Straßenverkehrsunfallstatistik-Gesetz) 
erlassen und das Bundesstraßengesetz 1971 geändert wird 

 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen die bisherigen Bestimmungen über ein Si-

cherheitsmanagement auf Bundesstraßen gemäß Bundesstraßengesetz erweitert und er-

setzt werden: Es soll die Erstellung und Veröffentlichung von Statistiken über Straßenver-

kehrsunfälle mit Personenschaden auf allen öffentlichen Straßen geregelt und die Zusam-

menarbeit der Bundesminister für Inneres (BMI) und für Verkehr, Innovation und Technolo-

gie (BMVIT) auf diesem Gebiet normiert werden. Die wichtigsten Bestimmungen betreffen 

die Anordnung der Erstellung und zumindest jährliche Veröffentlichung von Statistiken zu 

Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden durch den BMVIT, die Erhebung der Daten 

und Qualitätssicherung durch den BMI, die Auswertung der Daten durch den BMI und die 

Verwendung des Gesamtunfalldatenbestandes durch den BMVIT. 

 

Seitens der Bundesarbeitskammer wird gegen den gegenständlichen Gesetzesentwurf kein 

Einwand erhoben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Rudi Kaske      Maria Kubitschek 

Präsident      iV des Direktors 

f.d.R.d.A.      f.d.R.d.A. 


